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1. Geltungsbereich 
Diese Arbeitsanweisung gilt für alle Strahlenschutzbeauftragten der XY Kliniken, die 
Personalabteilung und den betriebsärztlichen Dienst. 
 
2. Ziel und Zweck 
Die SSV ist nach §77 der Strahlenschutzverordnung verpflichtet die arbeits-
medizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen sicherzustellen. Die 
Umsetzung dieser Vorschrift obliegt  den Strahlenschutzbeauftragten im Rahmen 
ihrer Aufgaben und Befugnisse. Die Art der arbeitsmedizinischen Vorsorge ist 
abhängig von der Zuordnung der beruflich strahlenexponierten Personen zu einer 
der beiden Expositionskategorien (Kategorie A: Pflichtvorsorge / Kategorie B: 
Vorsorge nur auf Anordnung der Bezirksregierung). Diese Arbeitsanweisung regelt 
die Einteilung in die Kategorien und den Austausch von Informationen und 
Dokumenten zwischen Strahlenschutzbeauftragten, Strahlenschutzbevollmächtigten, 
Personalabteilung und Betriebsmedizin.  
 
3. Abkürzungen und Definitionen 
SSV Strahlenschutzverantwortliche 
SSB Strahlenschutzbeauftragter 
PA Personalabteilung 
BM Betriebsmedizin 
RöV Röntgenverordnung 
StrlSchV Strahlenschutzverordnung 
 
4. Qualitätsindikatoren 
keine 
 
5. Beschreibung der Ausführung 
 
5.1 Prozessbeginn 
Die SSB führen eine Liste strahlenexponierter Personen. Die Pflege der Liste mit der 
Zuordnung der Beschäftigten zur Expositionskategorie wird erforderlich bei einer 
Neueinstellung, bei einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder gegebenenfalls 
bei einem Tätigkeitswechsel. 
 
5.2 Vorbereitung 
Die SSB legen Strahlenschutzbereiche unterteilt nach Überwachungsbereich und 
Kontrollbereich fest. Für diese Festlegung kann der SSB einen Sachverständigen 
bzw. Medizinphysik-Experten bratend hinzuziehen. 
(Dipl. Phys. XXX, Tel.: dienstlich: ……, privat: …….) 
 
Definition des Überwachungsbereichs nach §52  StrSchV 
Überwachungsbereiche sind nicht zum Kontrollbereich gehörende betriebliche 
Bereiche, in denen Personen im Kalenderjahr eine effektive Dosis von mehr als  
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1 Millisievert oder eine Organ-Äquivalentdosis von mehr als 50 Millisievert für die 
Hände, die Unterarme, die Füße oder Knöchel oder eine lokale Hautdosis von mehr 
als 50 Millisievert erhalten können, 
 
Definition des Kontrollbereiches nach  §52 StrSchV 
Kontrollbereiche sind Bereiche, in denen die Möglichkeit besteht, im Kalenderjahr 
eine höhere effektive Dosis als 6 Millisievert oder eine Organ-Äquivalentdosis von 
mehr als 15 Millisievert für die Augenlinse oder 150 Millisievert für die Hände, die 
Unterarme, die Füße oder Knöchel oder eine lokale Hautdosis von mehr als 150 
Millisievert erhalten können, 
 
Maßgebend bei der Festlegung der Grenze von Kontrollbereich oder 
Überwachungsbereich ist eine Aufenthaltsdauer von 40 Stunden je Woche und 50 
Wochen im Kalenderjahr.  
Die Ermittlung der Strahlenexposition erfolgt über die Messwerte der Ortsdosis bzw. 
Ortsdosisleistung.                               
 
5.3 Durchführung  
Bei Neueinstellungen oder Tätigkeitswechsel entscheiden die SSB tätigkeitsbezogen 
welche Beschäftigten zu den strahlenexponierten Personen zählen und ordnen sie 
der entsprechenden Kategorie beruflich strahlenexponierter Personen zu.  

Einteilung beruflich strahlenexponierter Personen nach Expositionskategorie 

Beruflich strahlenexponierte Personen sind Personen, die in einem Kalenderjahr 
berufsbedingt die in der 2. und 3. Spalte der Tabelle aufgeführten Strahlenexposition 
überschreiten können (§71 StrSchV). 
 

 
 

Körperdosis 

 Kategorien beruflicher  
 Strahlenexposition 

Dosisgrenzwert 
bei beruflicher 
Strahlenexposition 

Kategorie A Kategorie B 

Effektive Dosis       > 6 mSv       > 1 mSv  20 mSv* 

Keimdrüsen, Gebärmutter, 
rotes Knochenmark 

           ⎯            ⎯  50 mSv 

Augenlinse      > 15 mSv      > 15 mSv 
150 mSv (zukünftig 
20 mSv) 

Schilddrüse, 
Knochenoberfläche 

           ⎯            ⎯ 300 mSv 

Übrige Organe            ⎯            ⎯ 150 mSv 

Haut, Unterarme, Hände, Füße, 
Knöchel. 

   > 150 mSv      > 50 mSv 500 mSv 

*Die zuständige Behörde kann im Einzelfall für ein einzelnes Jahr eine effektive Dosis von 50 mSv 

zulassen, wobei für 5 aufeinander folgende Jahre 100 mSv nicht überschritten werden dürfen. 
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Die Zuordnung zu den Kategorien A oder B kann über die Ermittlung der zu 
erwartenden Körperdosis (Effektive Dosis oder Organdosis) erfolgen. Kriterien, die 
bei der Einteilung berücksichtigt werden müssen sind: 

• die Intensität der Strahlenquelle 

• die Entfernung zum Nutzstrahlenbündel 

• die Dauer des Aufenthaltes 

• Möglichkeiten der Strahlenbelastung durch Fehlverhalten 
Auswertungsergebnisse der Personendosis durch das Materialprüfungsamt können 
bei der Einteilung berücksichtigt werden sofern sichergestellt ist, dass die 
Personendosimeter konsequent getragen wurden. 
Die unmittelbar beteiligten Mitarbeiter-innen bei durchleuchtungsintensiven 
Tätigkeiten, wie z.B. der interventionellen Radiologie, sind in der Regel der Kategorie 
A zuzuordnen. Personen, die im Kontrollbereich der Nuklearmedizin tätig sind, 
werden grundsätzlich der Kategorie A zugeordnet. 
Personen, die sich während einer Durchleuchtung grundsätzlich im Schaltraum 
aufhalten können der Kategorie B zugeordnet werden. 
Das Ergebnis der Festlegung ist der Betriebsmedizin und dem 
Strahlenschutzbevollmächtigten des Krankenhauses mitzuteilen. Für diese 
Festlegung kann der SSB einen Sachverständigen bzw. Medizinphysik-Experten 
bratend hinzuziehen. 
(Dipl. Phys. XXX, Tel.: dienstlich: ……, privat: …….) 
 
5.4 Prozessende 
Auf der Grundlage der dokumentierten Einteilung führt die Betriebsmedizin die 
jährliche Pflichtvorsorge für die Kategorie A durch. Für die Kategorie B wird auf 
Wunsch eine Angebotsvorsorge durchgeführt. 
 
5.5 Dokumentation und Information 
Die SSB des Krankenhauses werden von der PA über den Wechsel von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Neueinstellungen, Beendigung des 
Arbeitsverhältnissees, Abteilungswechsel) in ihrem Zuständigkeitsbereich informiert 
Zur Dokumentation der Einteilung ist die unter Punkt 7 beigefügte Liste zu 
verwenden. Nach jeder Aktualisierung der Liste ist diese dem Strahlenschutz-
bevollmächtigten des Krankenhauses und der Betriebsmedizin zur Verfügung zu 
stellen. 
 
5.6 Verantwortlichkeiten und Qualifikationen 
Für die Einteilung der strahlenexponierten Personen in die Kategorie A oder B, die 
Dokumentation der Einteilung und die Weiterleitung der Dokumentation ist der SSB 
verantwortlich.    
Der Strahlenschutzbevollmächtigte ist  im Rahmen seiner Kontrollfunktion für die 
Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung dieser Arbeitsanweisung 
verantwortlich. 
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5.7 Dauer, Fristen 
Die Einteilung der strahlenexponierten Personen durch den SSB erfolgt bei 
Tätigkeitsbeginn. Die Dokumentation wird kontinuierlich gepflegt und bei jeder 
Aktualisierung an den Strahlenschutzbevollmächtigten des Krankenhauses und die 
BM weitergeleitet.   
 
6. Mitgeltende Dokumente 
keine 
 
7. Vorlagen für Aufzeichnungen 
 

 
Liste 1: Einteilung strahlenexponierter Personen nach Expositionskategorie 
 
letzte Aktualisierung am:  
 

Nr. Name Vorname Abteilung / Funktion Kategorie 

A B 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 
 
8. Anmerkungen 
keine 
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9. Auszüge aus der Strahlenschutzverordnung 
 
§ 77 Ärztliche Überwachung beruflich exponierter Personen 
 
(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass eine beruflich 
exponierte Person der Kategorie A nur dann Aufgaben wahrnimmt, für die die 
Einstufung in diese Kategorie erforderlich ist, wenn sie innerhalb eines Jahres vor 
der erstmaligen Aufgabenwahrnehmung von einem nach § 175 Absatz 1 Satz 1 
ermächtigten Arzt untersucht worden ist und dem Strahlenschutzverantwortlichen 
eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung vorliegt, nach der der 
Aufgabenwahrnehmung keine gesundheitlichen Bedenken entgegenstehen.  
 
(2) Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die beruflich 
exponierte Person der Kategorie A Aufgaben nach Absatz 1 nur fortsetzt, wenn sie 
innerhalb eines Jahres nach der letzten Untersuchung erneut von einem nach § 
175 Absatz 1 Satz 1 ermächtigten Arzt untersucht wurde und dem 
Strahlenschutzverantwortlichen eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung 
vorliegt, nach der der weiteren Aufgabenwahrnehmung keine gesundheitlichen 
Bedenken entgegenstehen. Statt einer erneuten Untersuchung kann eine Beurteilung 
ohne Untersuchung erfolgen, wenn in den vergangenen zwölf Monaten eine 
Untersuchung durchgeführt wurde.  
 
(3) Die zuständige Behörde kann auf Vorschlag des ermächtigten Arztes, der die 
Untersuchung nach Absatz 1 oder 2 durchgeführt hat, die Frist zur erneuten 
Untersuchung abkürzen, wenn die Arbeitsbedingungen oder der Gesundheitszustand 
der beruflich exponierten Person dies erfordern.  
 
(4) Die zuständige Behörde kann für eine beruflich exponierte Person der 
Kategorie B Maßnahmen der ärztlichen Überwachung in entsprechender 
Anwendung der Absätze 1 bis 3 anordnen, wenn die Arbeitsbedingungen oder der 
Gesundheitszustand der beruflich exponierten Person dies erfordern.  
 
(5) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass Personen unter 18 Jahren, die eine 
berufliche Exposition erhalten, aber nicht als beruflich exponierte Person der 
Kategorie A oder B eingestuft sind, sich von einem nach § 175 Absatz 1 Satz 1 
ermächtigten Arzt untersuchen lassen, wenn die Arbeitsbedingungen oder der 
Gesundheitszustand der Person dies erfordern. 
 


